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Reglemente 
 

des Tennisclub Rhäzüns 

Ausgabe 2008 
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Beitragsreglement 

  
Jahresbeitrag Art. 1 Der Jahresbeitrag beträgt für 
 
 � Einzelmitglieder Fr. 210.-- 

 � Ehepaare Fr. 330.-- 

 � Passivmitglieder Fr. 50.-- 

 � Junioren (I - V) Fr. 100.-- 

  
  Junioren, von welchen ein Elternteil Clubmitglied 

ist, bezahlen den halben Jahresbeitrag. 
 
  Lehrlinge und Studenten, bezahlen bis zum er-

reichten 25. Altersjahr den halben Jahresbeitrag. 
 

  Massgebend ist das am 31. Dezember des lau-
fenden Kalenderjahres erreichte Alter.  

 
  Der Jahresbeitrag wird jeweils auf das Ende des 

Monats fällig, welcher der ordentlichen General-

versammlung folgt. 
 
 
 � Mitglieder, die dem Vorstand angehören, sind für 

diese Zeit vom Jahresbeitrag befreit. 
 
 � Es wird keine Eintrittsgebühr erhoben. 
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Ranglisten-Reglement 

  

Das Ranglisten-Reglement wird zusammen mit den IC-Captains 
überarbeitet und zu gegebenerr Zeit neu aufgelegt. 
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 Art. 2 Wer während der Dauer der Tennissaison (Anfang 

April bis Ende Oktober) wegen Krankheit, Unfall, 
Schwangerschaft, Militärdienst oder beruflich be-

dingtem Auslandaufenthalt an der Ausübung des 

Tennissportes während ununterbrochen mindes-

tens 6 Wochen verhindert ist, hat Anspruch auf 
teilweisen Erlass bzw. Rückerstattung des Jahres-

beitrags. Erlass bzw. Rückerstattung betragen 

1/10 pro Monat, während welchem das Mitglied 

aus oben genannten Gründen verhindert ist. 
 
 
 Art. 3 Wer Anspruch auf eine Vergünstigung im Sinne 

von Art. 4 erhebt, hat dem Vorstand im voraus ein 
schriftlich begründetes Gesuch unter Beilage der 

Belege einzureichen. 
 

 
 Art. 4 Neu eintretende Mitglieder bezahlen im Eintritts-

jahr die folgenden Jahresbeiträge: 
 

  Eintritt bis Ende Mai 100% 

  Eintritt bis Ende Juni 75% 

  Eintritt bis Ende Juli 50% 

  Eintritt bis Ende August 25% 
 
  des Betrages gemäss Artikel 3. 
  Ab September wird der Jahresbeitrag erst im Fol-

gejahr fällig. 
 
 
 
Zuständigkeit Art. 5 Über alle mit diesem Beitragsreglement in Zusam-

menhang stehenden Fragen entscheidet der Vor-
stand endgültig. 

 
 
 
 
 
 
 
Rhäzüns, im März 2008 der Vorstand 

Erlass des 

Jahresbeitrags 

Jahresbeitrag 

im 1. Jahr 
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Spielreglement 

Spielbetrieb Art. 1 Gespielt werden kann, wann immer es die Platz-
verhältnisse zulassen. Jedes Spiel muss mit Na-

men und Vornamen auf der Reservationsliste 
eingetragen werden. Die Spielzeit beträgt 55 Mi-

nuten. Zum Wischen und Bewässern muss genü-

gend Zeit eingerechnet werden. 

 

 

 Art. 2 Reserviert wird auf der beim Clubhaus ange-
brachten Reservationsliste. 

  Es darf eine Stunde vorreserviert werden. Erst 

nachdem die reservierte Stunde gespielt worden 

ist, kann eine zweite Reservation eingeschrieben 

werden. Vorreservationen verlieren ihre Gültig-

keit, wenn die Spieler 15 Minuten nach Beginn 
der Spielzeit noch nicht auf dem Platzgelände 

sind. 

  Interclubspiele, Clubveranstaltungen, offizielle 
Trainings und Clubkurse haben Vorrang. 

 
 

Platzordnung Art. 3 Platzpflege Die Plätze müssen nach jeder Be-

nützung von den Spielern gewischt 
und bewässert werden. 

  Schlüssel Jedes Mitglied erhält einen Schlüs-

sel. Die Anlagen sind nach der Be-
nützung abzuschliessen. 

  Schuhe Die Plätze dürfen nur in Tennis-

schuhen betreten werden. 

 

Reservations-

system 
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Spielzeiten Art. 4 Es darf von  8.00 - 22.00 Uhr gespielt werden. 
 
 
 
Platzsperre Art. 5 Der Spielleiter kann die Plätze für Training und 

Spielbetrieb durch eine Mitteilung am Anschlag-
brett belegen. 

   
  Der Platzwart kann die Plätze zur Pflege oder zum 

Schutz nach eigenem Ermessen sperren. 
  Den Weisungen des Platzwartes ist in jedem Fal-

le, auch bei schriftlicher Bekanntgabe am An-
schlagbrett, Folge zu leisten. 

 
 
 
 Art. 6 Aktivmitglieder und Junioren dürfen mit Gästen 

auf den Plätzen des Tennisclub Rhäzüns spielen. 
  Die Gebühr pro Gast beträgt Fr. 7.--. 

  Sie ist beim Kassier unter Angabe des Datums 
und  Namen / Vornamen des Gastgebers an den 
Tennisclub Rhäzüns zu bezahlen. Für die Bezah-

lung sind die Clubmitglieder verantwortlich. 
 
  Es ist nicht gestattet, einen Platz nur durch Gäste 

zu belegen.  

 

  Der Vorstand kann Ausnahmen und Einschrän-

kungen festlegen (Interclub-/Trainingsbetrieb, Tur-
niere). 

 
 
 
Zuständigkeit Art. 7 Über alle mit diesem Spielreglement in Zusam-

menhang stehenden Fragen entscheidet der Vor-
stand endgültig. 

 
 
 
Rhäzüns, im März 2008  der Vorstand 
 
 
 
 

Spielen mit 

Gästen 
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